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§ 73 Hessisches Schulgesetz (HSchG) 

Bewertung der Leistungen  
und des Arbeits- und Sozialverhaltens 

 
(1) 1Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden durch Noten oder Punkte bewertet, 

soweit die Leistungen für die Erteilung von Zeugnissen und entsprechenden Nachweisen erheb-

lich sind. 2Das Gleiche gilt für die Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens der Schülerinnen 

und Schüler in Zeugnissen. 3Die Leistungsbewertung und die Beurteilung des Verhaltens können 

durch schriftliche Aussagen ergänzt oder ersetzt werden. 

 

(2) 1Grundlage der Leistungsbeurteilung sind die mündlichen, schriftlichen, praktischen und 

sonstigen Leistungen, die die Schülerin oder der Schüler im Zusammenhang mit dem Unterricht 

erbracht hat. 2Für die Leistungsbewertung sind die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und 

Fähigkeiten maßgebend. 

 

(3) 1Zuständig für die Bewertung einzelner Schülerleistungen und für die Gesamtbewertung der 

im Beurteilungszeitraum erbrachten Leistungen sind auch bei inklusiver Beschulung die Lehre-

rinnen und Lehrer, die die Schülerin oder den Schüler in dem jeweiligen Fach zuletzt unterrichtet 

haben. 2Die Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens für den Beurteilungszeitraum erfolgt 

durch die Klassenkonferenz. 

 

(4) 1Bei der Beurteilung durch Noten (Punkte) ist folgender Maßstab zugrunde zu legen: 

 

1. sehr gut (15/14/13), wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht 

 

2. gut (12/11/10), wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht, 

 

3. befriedigend (9/8/7), wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht, 

 

4. ausreichend (6/5/4), wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforde-

rungen noch entspricht, 

 

5. mangelhaft (3/2/1), wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen 

lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit 

behoben werden können, 

 

6. ungenügend (0), wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grund-

kenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden kön-

nen. 

 
2Ist eine Leistungsbewertung aus Gründen, die die Schülerin oder der Schüler zu vertreten hat, 

nicht möglich, so erhält sie oder er die Note ungenügend (0). 

 

(5) 1Zur Feststellung des Lernerfolgs oder von Lerndefiziten können in den Schulen Leistungs-

tests durchgeführt werden. 2Die Durchführung anderer Tests bedarf der Zustimmung der Eltern 

oder der volljährigen Schülerinnen und Schüler. 3Die Testergebnisse sind den Eltern oder den 

volljährigen Schülerinnen und Schülern auf Verlangen bekannt zu geben. 

 

(6) 1Kriterien und Verfahren der Leistungsfeststellung und -bewertung werden durch Rechts-

verordnung näher bestimmt. 2Dabei kann vorgesehen werden, dass 

[..] 

3. 

bei Abschlussprüfungen in bestimmten Fächern bei einer Beeinträchtigung der Schülerin oder 

des Schülers, insbesondere bei Krankheit oder Behinderung, Notenschutz in Form von Nichtbe-

rücksichtigung oder verminderter Berücksichtigung individueller Defizite gewährt wird; die Ge-

währung von Notenschutz ist im Abschlusszeugnis zu vermerken.  
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Auszug aus der  

Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses  
Zweiter Abschnitt – Leistungsbewertung 

 
 

§ 26 VOGSV – Grundsätze der Leistungsfeststellung und Leis-

tungsbewertung 
 

1Die Leistungsfeststellung und Beurteilung nach § 73 des Hessischen Schulgesetzes erstreckt 

sich unter Berücksichtigung der Richtlinien nach Anlage 2 auf die Leistungen in den einzelnen 

Fächern und Lernbereichen sowie auf das Arbeits- und Sozialverhalten. 2Sie stützt sich auf die 

Beobachtungen im Unterricht und auf die mündlichen, schriftlichen und, sofern solche vorgese-

hen sind, die praktischen Leistungsnachweise und Leistungskontrollen. 3Leistungsfeststellung 

und -bewertung beziehen sich auf die gesamte Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers 

im Beurteilungszeitraum und umfassen sowohl die fachlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fer-

tigkeiten sowie die Leistungsbereitschaft, als auch Aussagen über das Verhalten der Schülerin 

oder des Schülers, wie es sich im Schulleben darstellt. 4Hierbei ist zu beachten, dass Leistungs-

bewertung ein pädagogischer Prozess ist, der im Dienste der individuellen Leistungserziehung 

steht und der sich nicht nur auf das Ergebnis punktueller Leistungsfeststellungen, sondern auf 

den gesamten Verlauf der Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers bezieht. 5Der Verlauf 

der Lernentwicklung ist daher in die abschließende Leistungsbewertung einzubringen und soll 

der Schülerin oder dem Schüler eine ermutigende Perspektive für die weitere Entwicklung er-

öffnen. 

 

§ 27 VOGSV – Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens 
 

(1) Außer in den […] Abschluss- und Abgangszeugnissen nach § 60 Abs. 3 enthalten die Zeug-

nisse […] bis zum Ende der Mittelstufe (Sekundarstufe I) […] eine Beurteilung des Arbeits- und 

Sozialverhaltens der Schülerinnen und Schüler (§ 73 Abs. 1 Hessisches Schulgesetz). 

 

(2) […] 4Ab der Jahrgangsstufe 5 erfolgt die Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens durch 

Noten oder Punkte. 5Die Beurteilung kann durch schriftliche Aussagen ergänzt werden. […] 

 

(3) 1Die Gesamtkonferenz soll Kriterien für die Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens 

von Schülerinnen und Schülern beschließen. 2Diese sollen sich an dem Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag der Schule nach § 2 des Hessischen Schulgesetzes orientieren und die überfach-

lichen Qualifikationen der Schülerinnen und Schüler beurteilen. 

 

(4) 1Wenn die Gesamtkonferenz Kriterien nach Abs. 3 beschließt, kann in den Jahrgangsstufen 

5 bis zum Ende der Mittelstufe (Sekundarstufe I) der allgemein bildenden Schulen […] die Be-

urteilung oder Ergänzung der Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens durch schriftliche 

Aussagen auf einem besonderen, dem Zeugnisformular beigegebenen Blatt erfolgen, das 

ebenso wie das Zeugnis auszufertigen ist. 2Über die Form der Beurteilungsbögen entscheidet 

ebenfalls die Gesamtkonferenz. 3Dasselbe gilt für eine Änderung des Beurteilungsverfahrens. 

(5) Beurteilungen des Arbeits- und Sozialverhaltens sind auf Verlangen der Eltern, bei volljäh-

rigen Schülerinnen und Schülern auf deren Verlangen, von der Klassenlehrerin oder vom Klas-

senlehrer diesen gegenüber zu begründen. 

 

§ 28 VOGSV – Auswahl der Leistungsnachweise, Verteilung auf 

das Schuljahr 
 
(1) 1Die Auswahl der Aufgaben für schriftliche und andere Leistungsnachweise soll so erfolgen, 

dass Schülerinnen und Schüler nachweisen können, dass sie die in den Kerncurricula und Lehr-

plänen für das jeweilige Fach, die jeweilige Jahrgangsstufe und die jeweilige Schulform 
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gesetzten Vorgaben erreicht haben. 2Die Note "ausreichend“ ist erzielt, wenn die erwarteten 

Vorgaben annähernd zur Hälfte erfüllt wurden. 3Schriftliche Arbeiten nach § 32 Abs. 2 beziehen 

sich in der Regel im Schwerpunkt auf Inhalte und Arbeitsmethoden einer abgeschlossenen Un-

terrichtseinheit, deren Lernziele durch vorbereitenden Übungen hinreichend erarbeitet worden 

sind; dabei ist auf die Verbindung dieser Unterrichtseinheit zu den vorher erarbeiteten zu ach-

ten. 

 

(2) 1Schriftliche und andere Leistungsnachweise sollen für die einzelnen Lerngruppen gleichmä-

ßig auf das Schuljahr verteilt werden. 2Eine Häufung vor den Ferien ist zu vermeiden. 3Außer in 

beruflichen Schulen mit Teilzeitunterricht dürfen von einer Schülerin oder einem Schüler grund-

sätzlich an einem Tag nur eine, in einer Unterrichtswoche nicht mehr als drei schriftliche Arbei-

ten nach § 32 Abs. 2 verlangt werden. 4Dies gilt nicht in den Fällen des § 29 Abs. 1 Satz 1. 

 

(3) Die Zuständigkeit der Schulkonferenz für die Entscheidung über Grundsätze für Klassenar-

beiten in der jeweiligen Schule (§ 129 Nr. 5 Hessisches Schulgesetz) bleibt unberührt. 

[…] 

 

§ 29 VOGSV – Nichterbrachte Leistungen 
 

(1) 1Die nachträgliche Anfertigung von schriftlichen oder anderen Leistungsnachweisen, die die 

Schülerin oder der Schüler aus von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Gründen versäumt hat, 

kann von der Lehrerin oder dem Lehrer verlangt werden, wenn andernfalls eine sachgerechte 

Leistungsbeurteilung nicht möglich ist. 2Hierbei kann im Einzelfall von den Vorgaben des § 33 

Abs. 1 abgesehen werden. 3Eine Leistungsbeurteilung auf Grund nur teilweise erbrachter Leis-

tungen ist in solchen Fällen grundsätzlich zulässig. 

 

(2) 1Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Anfertigung eines schriftlichen oder eines 

anderen Leistungsnachweises, erhält sie oder er die Note "ungenügend“ oder null Punkte. 2Das 

Gleiche gilt, wenn eine Schülerin oder ein Schüler einen ihr oder ihm angekündigten schriftlichen 

oder anderen Leistungsnachweis ohne ausreichende Begründung versäumt. 

 

 

§ 30 VOGSV – Notengebung 
 

(1) 1Soweit Noten erteilt werden, erfolgt die Notengebung nach Maßgabe des § 73 Abs. 4 des 

Hessischen Schulgesetzes. 2Die Erteilung von Zwischennoten und von gebrochenen Noten, wie 

beispielsweise von Dezimalzahlen, ist unzulässig. 3Eine aufwärts oder abwärts gerichtete Ten-

denz kann bei einer Leistungsbewertung durch eine Anmerkung oder, mit Ausnahme von Zeug-

nissen, durch ein in Klammern gesetztes Plus (+) oder Minus (-) charakterisiert werden. 4Er-

gänzende verbale Hinweise zu Noten sollten gegeben werden, wenn dies pädagogisch geboten 

oder sinnvoll erscheint. 5Auf Wunsch der Eltern, bei Volljährigen auf deren Wunsch, sind Noten 

in einer Rücksprache von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer zu erläutern. 

 

(2) 1Zu Beginn eines Schuljahres sollen die Schülerinnen und Schüler und die Eltern darüber 

informiert werden, nach welchen Gesichtspunkten die Bewertung ihrer Leistungen erfolgt. 2Vor 

den Zeugniskonferenzen sollen die Noten gegenüber den Schülerinnen und Schülern in für sie 

sinnvoller und hilfreicher Weise von der Fachlehrerin oder vom Fachlehrer begründet werden. 
3Darüber hinaus sind Schülerinnen und Schüler mindestens einmal im Schulhalbjahr über ihren 

Leistungsstand in den mündlichen und sonstigen Leistungen zu unterrichten. 

 

 

§ 31 VOGSV – Verfahren bei Täuschungen und Täuschungsver-
suchen 
 

(1) 1Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler bei einem Leistungsnachweis nicht ausdrücklich 

zugelassener Hilfsmittel oder fremder Hilfe, täuscht sie oder er in anderer Weise über den nach-
zuweisenden Leistungsstand oder unternimmt einen Täuschungsversuch oder leistet einer Täu-

schungshandlung Vorschub, entscheidet die Fachlehrerin oder der Fachlehrer, bei schriftlichen 

Arbeiten nach § 32 Abs. 2 die aufsichtführende Lehrkraft, nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
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Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit über die zu treffende Maßnahme. 2Als sol-

che Maßnahme kommt insbesondere in Betracht: 

1. Ermahnung und Androhung einer der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen; 

 

2. Beendigung des Leistungsnachweises und anteilige Bewertung des bearbeiteten Teils, auf 

den sich die Täuschungshandlung nicht bezieht; 

 

3. Beendigung des Leistungsnachweises ohne Bewertung, wobei zugleich der Schülerin oder 

dem Schüler Gelegenheit gegeben wird, den Leistungsnachweis unter gleichen Bedingungen, 

jedoch mit veränderter Themen- oder Aufgabenstellung aus der gleichen Unterrichtseinheit zu 

wiederholen; in diesem Fall findet § 33 Abs. 1 keine Anwendung; 

 

4. Beendigung des Leistungsnachweises und Erteilung der Note "ungenügend“ oder null Punkte. 
3Führt eine Schülerin oder ein Schüler ein nicht ausdrücklich zugelassenes Hilfsmittel mit sich, 

gilt Satz 1 und 2 entsprechend. 

 

(2) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die Wiederholung des Leistungsnachweises in 

den Fällen des Abs. 1 Nr. 3 oder täuscht sie oder er bei der Wiederholung erneut oder unter-

nimmt einen Täuschungsversuch, gilt § 29 Abs. 2. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend in den Fällen, in denen die Täuschung oder der Täu-

schungsversuch erst nach Anfertigen des Leistungsnachweises festgestellt wird. 

(4) Die Bestimmungen in den Prüfungsordnungen über Täuschungen bleiben unberührt. 

 

 

§ 32 VOGSV – Schriftliche Arbeiten 
 

(1) Schriftliche Leistungsnachweise, die von sämtlichen Schülerinnen oder Schülern einer Lern-

gruppe während des Unterrichts und grundsätzlich unter Aufsicht angefertigt werden (schriftli-

che Arbeiten), sollen 

1. 

Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten nachzuweisen, zunehmend Aufgaben selbstständig zu lösen und den Stand ihrer Lern- 

und Leistungsentwicklung zu erkennen; 

2. 

der Lehrerin oder dem Lehrer helfen, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu beurteilen 

und festzustellen, ob die angestrebten Lernziele erreicht sind und welche Folgerungen sich hie-

raus sowohl für die Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler als auch für die Gestaltung 

des Unterrichts ergeben; 

3. 

bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern den Eltern Einblick in die Unterrichtsarbeit der 

Schule geben und sie über die Leistungen der Schülerinnen und Schüler unterrichten. 

(2) 1Schriftliche Arbeiten werden gefertigt als 

1. 
1Klassen- und Kursarbeiten, deren Anzahl in der Anlage 2 zu dieser Verordnung festgelegt ist, 

in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen sowie in Lernbereichen nach 

§ 6 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes, außerdem in Politik und Wirtschaft […] 2Es kann eine 

schriftliche Arbeit in diesen Fächern und Lernbereichen durch andere Leistungsnachweise, ins-

besondere Referate, Hausarbeiten oder Projektarbeiten, ersetzt werden; 

2. 

Lernkontrollen in den übrigen Fächern und Lernbereichen, deren Rahmen in der Anlage 2 zu 

dieser Verordnung festgelegt ist; 

3. 
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Übungsarbeiten und in schriftlicher Form durchgeführte Übungen, die der individuellen Kennt-

nisfeststellung dienen und nicht Grundlage der Leistungsbeurteilung sind; 

[…] 

2Schriftliche Arbeiten nach Nr. 1 und 2 werden durch Noten oder Punkte bewertet. 3Klassen- 

und Kursarbeiten können auch als Vergleichsarbeiten nach Anlage 2 Nr. 7 Buchst. a mit landes-

weit einheitlicher Aufgabenstellung geschrieben werden. 

 

(3) 1In den Fächern, in denen gemäß Nr. 7a der Anlage 2 Klassen- oder Kursarbeiten nach 

Abs. 2 Nr. 1 vorgesehen sind, machen die schriftlichen Arbeiten die Hälfte der Grundlagen der 

Leistungsbeurteilung aus, in den übrigen Fächern etwa ein Drittel. 2Die Regelungen für studien-

qualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe (Sekundarstufe II) […] unberührt. 

[…] 

§ 33 VOGSV – Termine und Notenspiegel 

(1) Die Termine und der inhaltliche Rahmen schriftlicher Arbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 

4 sind rechtzeitig, […] mindestens fünf Unterrichtstage vorher bekannt zu geben. 

(2) 1Korrektur, Bewertung und Rückgabe einer schriftlichen Arbeit haben so rasch wie möglich, 

in der Regel jedoch spätestens nach drei Unterrichtswochen, zu erfolgen. 2Aus der Korrektur 

der schriftlichen Arbeit muss die Bewertung der Leistung durch Noten oder Punkte nachzuvoll-

ziehen sein, die Korrektur soll Perspektiven für die weitere Entwicklung eröffnen und auch indi-

viduelle Leistungsverbesserungen hervorheben. 3Vor der Rückgabe und der Besprechung einer 

schriftlichen Arbeit sowie am Tage der Rückgabe darf im gleichen Unterrichtsfach keine neue 

Arbeit geschrieben werden. 4Bei Minderjährigen ist den Eltern Gelegenheit zu geben, die schrift-

liche Arbeit nach der Rückgabe einzusehen. 5Die Kenntnisnahme ist durch die Unterschrift eines 

zur Einsichtnahme Berechtigten zu bestätigen. 6Die schriftliche Arbeit ist in der Regel bis zum 

Schuljahresende durch die Schule aufzubewahren. 7Nach Ablauf der Einbehaltungszeit sind die 

schriftlichen Arbeiten zurückzugeben. 

 

(3) 1Unter jede Arbeit ist ein Notenspiegel anzubringen, aus dem sich die Noten aller Schülerin-

nen und Schüler der Klasse/Lerngruppe ergeben. 2Dies gilt entsprechend bei der Beurteilung 

einer schriftlichen Arbeit in Form eines Punktesystems. 

 

 

 

§ 34 VOGSV – Wiederholung von schriftlichen Arbeiten 
 

(1) 1Ist mehr als ein Drittel der abgelieferten schriftlichen Arbeiten mit den Noten mangelhaft 

oder ungenügend oder mit einer entsprechenden Punktzahl bewertet worden, ist die Arbeit 

einmal zu wiederholen, sofern nicht die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Beratung mit der 

Fachlehrerin oder dem Fachlehrer entscheidet, dass die Arbeit zu werten sei. 2Die Arbeit ist zu 

wiederholen, wenn mehr als die Hälfte mit den Noten mangelhaft oder ungenügend oder der 

entsprechenden Punktzahl bewertet wurde. […] 

 

(2) 1Für die Ankündigung der Termine von Wiederholungsarbeiten gilt § 33 Abs. 1 entsprechend. 
2Im Falle der Wiederholung einer schriftlichen Arbeit wird bei der Leistungsbewertung nur die 

Arbeit mit der besseren Note berücksichtigt. 

 

(3) 1Abs. 1 und 2 gilt entsprechend für schulinterne Vergleichsarbeiten nach Anlage 2 Nr. 7 

Buchst. a in der Form, dass mehr als ein Drittel oder mehr als die Hälfte der abgelieferten 

schriftlichen Arbeiten der gesamten Jahrgangsstufe der Schule oder des Bildungsgangs mit den 

Noten mangelhaft oder ungenügend oder der entsprechenden Punktzahl bewertet worden sein 

müssen. 2Bei Vergleichsarbeiten ist der Notenspiegel nach § 33 Abs. 3 sowohl für die Klasse als 

auch für die gesamte Jahrgangsstufe der Schule oder des Bildungsganges anzubringen. 3Auf 
Vergleichsarbeiten mit landesweit einheitlicher Aufgabenstellung nach § 32 Abs. 2 Satz 3 findet 

§ 34 keine Anwendung. 
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§ 35 VOGSV – Hausaufgaben 
 

(1) 1Das Schwergewicht der Arbeit der Schule liegt im Unterricht. 2Hausaufgaben ergänzen die 

Unterrichtsarbeit durch Verarbeitung und Vertiefung von Einsichten und durch Anwendung von 

Kenntnissen und Fertigkeiten. 3Sie können auch zur Vorbereitung neuer Unterrichtsstoffe die-

nen, sofern die altersmäßigen Voraussetzungen und Befähigungen der Schülerinnen und Schü-

ler dies zulassen. 4Hausaufgaben sind bei der Leistungsbeurteilung angemessen zu berücksich-

tigen. 

 

(2) 1Umfang, Art und Schwierigkeitsgrad der Hausaufgaben sollen dem Alter und dem Leis-

tungsvermögen der Schülerinnen und Schüler angepasst sein. 2Hausaufgaben sollen so vorbe-

reitet und gestellt werden, dass sie ohne außerschulische Hilfe in angemessener Zeit bewältigt 

werden können. 3Bei der Erteilung von Hausaufgaben soll die tägliche Gesamtbelastung der 

Schülerinnen und Schüler und ihr Recht auf individuell nutzbare Freizeit angemessen berück-

sichtigt werden. 4Die Schulkonferenz beschließt auf dieser Grundlage Grundsätze für die Haus-

aufgaben im Rahmen eines schuleigenen Konzepts (§ 129 Nr. 5 Hessisches Schulgesetz). 5Die 

Klassenkonferenz oder die Lehrkräfte einer Lerngruppe stimmen sich über den Umfang der 

Hausaufgaben untereinander ab (§ 135 Abs. 1 Nr. 3 Hessisches Schulgesetz). 

 

(3) 1Hausaufgaben sind in den Unterricht einzubeziehen und zumindest stichprobenweise regel-

mäßig zu überprüfen. 2Ein schriftliches Abfragen der Hausaufgaben, beispielsweise in der Form 

von Vokabelarbeiten, ist zulässig, wenn es sich auf die Hausaufgaben der letzten Unterrichts-

woche bezieht, nicht länger als 15 Minuten dauert und nicht die Regel darstellt. 

 

(4) 1Findet am Samstag Unterricht statt, werden in den Jahrgangsstufen 1 bis 9 vom Samstag 

zum darauf folgenden Montag keine Hausaufgaben gestellt. 2Dies gilt auch von Freitag auf Mon-

tag, wenn am Freitag Unterricht nach 14:00 Uhr stattfindet. 3In der Grund- und Mittelstufe 

dürfen von einem Tag mit Unterricht nach 14:00 Uhr zu einem nächsten Tag mit Vormittags-

unterricht keine Hausaufgaben erteilt werden. 4Eine von der Schulkonferenz einer Schule nach 

§ 129 Nr. 5 des Hessischen Schulgesetzes beschlossene abweichende Regelung bleibt unbe-

rührt. 

(5) Über die Ferien sollen keine Hausaufgaben gegeben werden. 

 

 

Anlage 2 VOGSV – Richtlinien für Leistungsnachweise 

(zu § 26) 

1. 

1Korrektur und Beurteilung schriftlicher und anderer Leistungsnachweise sollen so er-

folgen, dass sie sowohl Leistungsmängel als auch positive Entwicklungen erkennen 

lassen. 2Außerdem sollte die weitere Arbeit der Schülerinnen und Schüler durch Kor-

rekturen und gezielte Hinweise gefördert und bei Minderjährigen den Eltern eine Vor-

stellung von dem Leistungsstand ihrer Kinder vermittelt werden. 3Zur allgemeinen 

Spracherziehung sollen Korrekturen und Hinweise auf Mängel bei der Rechtschreibung 

und der Zeichensetzung bei schriftlichen Arbeiten in allen Beurteilungen angebracht 

werden. 

2. 

1Grundlage der Bewertung der Rechtschreibung und Zeichensetzung ist die amtliche 
Regelung der deutschen Rechtschreibung in der jeweils geltenden Fassung. 2In Zwei-

felsfällen ist ein Wörterbuch zugrunde zu legen, das nach den Zusicherungen des 
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herstellenden Verlags dem jeweils aktuellen Stand entspricht. 3Nähere Korrekturhin-

weise können durch Erlass des Kultusministeriums erfolgen. 

3. 

Unbeschadet des Entscheidungsrechts der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 5 des Schul-

gesetzes sollten Klassen- und Kursarbeiten und in Fächern oder Lernbereichen, in de-

nen Klassen- und Kursarbeiten nicht vorgesehen sind, Lernkontrollen bei der Termin-

planung Vorrang haben. 

4. 

1Eine Wiederholungsarbeit erfolgt mit veränderter Aufgabenstellung aus der gleichen 

Unterrichtseinheit nach angemessener Vorbereitungszeit. 2Eine nochmalige Wiederho-

lung einer misslungenen schriftlichen Arbeit ist ausgeschlossen. 

5. 

1Auch wenn nach vorangegangener lerngruppenübergreifender Abstimmung des Un-

terrichts in mehreren oder allen Lerngruppen einer Jahrgangsstufe Arbeiten mit der 

gleichen Aufgabenstellung geschrieben werden, ist der Anteil der mit den Noten man-

gelhaft oder ungenügend oder einer entsprechenden Punktzahl bewerteten Arbeiten in 

jeder einzelnen Lerngruppe maßgebend für die Wiederholung der Arbeit. 2Die Regelun-

gen in der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe bleiben hiervon unberührt. 

[…] 

7. 

Bestimmungen für die schriftlichen Arbeiten in der Mittelstufe (Sekundarstufe I) 

a) 

1Die Mindestzahl der in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremd-

sprachen anzufertigenden Klassen- oder Kursarbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 

dieser Verordnung für Schülerinnen und Schüler, die sich im Bildungsgang der 

Hauptschule oder der Realschule, in der integrierten Gesamtschule oder in ei-

nem gymnasialen Bildungsgang, der in der Mittelstufe die Jahrgangsstufen 5 

bis 10 umfasst, befinden, ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht: 

  Jahrgangsstufe 

Fach 5 6 7 8 9 10 

Deut. 5 5 4 4 4 4 

Ma 5 5 4 4 4 4 

1. FS. 5 5 4 4 4 4 

2. FS     4 4 4 4 

[…] 

[…] 5In den Jahrgangsstufen 6 und 8 soll eine der pro Fach vorgesehenen Klas-

sen- oder Kursarbeiten als schulinterne, bei schulformbezogenen Gesamtschu-

len bildungsgangbezogene, Vergleichsarbeit angefertigt werden. 6Im berufsbe-

zogenen Unterricht der Mittelstufenschule sind 4 Arbeiten je Jahrgangsstufe 

anzufertigen. 
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b) 

1Im Fach Deutsch kommt in den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderung der 

Rechtschreibsicherheit besondere Bedeutung zu. 2Daher ist mindestens die 

Hälfte der Klassen- oder Kursarbeiten so anzulegen, dass durch sie die Recht-

schreibsicherheit gezielt gefestigt wird (z. B. Diktate). 3Die übrigen Klassen- 

oder Kursarbeiten im Fach Deutsch sind als selbstständig verfasste zusammen-

hängende Texte (z. B. Erzählung, Bericht, Textzusammenfassung, Stellung-

nahme zu einem Text, Protokoll) zu schreiben. 4In den Jahrgangsstufen 7 bis 

10 kann der Anteil der Arbeiten zur Festigung der Rechtschreibsicherheit ent-

sprechend den pädagogischen Erfordernissen vermindert werden. 5Die bei den 

schriftlichen Arbeiten, die keine Arbeiten zur Festigung der Rechtschreibsicher-

heit sind, festgestellten formalen Leistungen (hinsichtlich Grammatik, Recht-

schreibung, Zeichensetzung u. a.) werden bei der Bewertung der Arbeit be-

rücksichtigt; sie dürfen jedoch die Note der Arbeit nicht um mehr als eine Stufe 

verschlechtern. 

6In Deutsch und in den Fremdsprachen ist zunehmend selbstständig verfassten 

zusammenhängenden Texten Vorrang vor Arbeiten mit speziellen Aufgaben-

stellungen (z. B. an Tests orientierten Aufgaben, Lückentexten, Auswahl-Ant-

wort-Aufgaben) zu geben. 

c) 

Auf Antrag der Fachlehrerin oder des Fachlehrers kann von der Schulleiterin 

oder dem Schulleiter in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Unterrichtsausfall, 

die Mindestzahl der in einer Lerngruppe zu schreibenden Klassen- oder Kursar-

beiten im Schuljahr um je eine Arbeit gekürzt werden, wenn mehr als vier sol-

cher Arbeiten vorgesehen sind. 

d) 

1Je Fach und Halbjahr kann eine schriftliche Lernkontrolle nach § 32 Abs. 2 

Nr. 2 dieser Verordnung durchgeführt werden. 2Lernkontrollen können auch 

durch eine praktische Arbeit ersetzt werden. 

3Lernkontrollen dürfen nur bis zu zwei Wochen vor dem Termin der Zeugnis-

ausgabe geschrieben werden. 

e) 

Von den Klassen- und Kursarbeiten und von den Lernkontrollen dürfen in einer 

Lerngruppe je Fach oder Lernbereich und Schuljahr nicht mehr als insgesamt 

zwei in Form eines Leistungstests nach § 73 Abs. 5 des Hessischen Schulgeset-

zes geschrieben werden. 

f) 

1Die Schulkonferenz entscheidet über die genaue Zahl der Klassen- und Kurs-

arbeiten sowie Lernkontrollen vor Beginn eines Schuljahres. […] 

8. 

Bestimmungen über schriftliche Arbeiten bei festgestelltem Anspruch auf sonderpäda-

gogische Förderung 

a) 
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1Die allgemeinen Bestimmungen der Richtlinien für Leistungsnachweise gelten 

auch für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische För-

derung in Förderschwerpunkten mit einer der allgemeinen Schule entsprechen-

den Zielsetzung im inklusiven Unterricht und in den Förderschulen. 2Dabei ist 

die besondere Situation dieser Schülerinnen und Schüler angemessen zu be-

rücksichtigen. 

b) 

1In den Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen sind ab Klasse 5 während eines 

Schuljahres in den Fächern Deutsch und Mathematik in der Regel je fünf und 

ab Klasse 7 in der Regel je vier schriftliche Arbeiten nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 der 

Verordnung zu schreiben. 2Über Ausnahmen entscheidet die Gesamtkonferenz. 
3Um der besonderen Situation der Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf 

sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen Rechnung zu 

tragen, sind bei der Beurteilung der schriftlichen Arbeiten in erster Linie son-

derpädagogische Gesichtspunkte maßgebend. 4Nicht die Anzahl der Fehler 

sollte deshalb als Kriterium der Leistung gelten und besonders herausgestellt 

werden, sondern die Anzahl der gelösten Aufgaben und die individuellen Leis-

tungsverbesserungen sollten hervorgehoben werden. 

c) 

In der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind keine schriftli-

chen Arbeiten im Sinne der Verordnung verbindlich. 

d) 

Die Regelungen über den Nachteilsausgleich bei Prüfungen und Leistungsnach-

weisen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in § 7 der Verordnung 

sind zu beachten. 

[…] 

10. 

Bestimmungen über Hausaufgaben 

a) 

1Das schuleigene Konzept für die Hausaufgaben nach § 35 Abs. 2 soll methodi-

sche und didaktische Verknüpfungen mit dem Unterricht vorsehen und das 

selbstständige Arbeiten und Lernen der Schülerinnen und Schüler fördern. 2Die 

Belastung durch die Hausaufgaben soll altersangemessen sein. 

b) 

Nach Möglichkeit sollen der Samstag und der Sonntag arbeitsfrei bleiben. 

c) 

1Das Thema "Hausaufgaben“ soll auf Versammlungen der Klassenelternschaft 

mit den Eltern erörtert werden. 2Hierbei sollen den Eltern von den Lehrerinnen 

und Lehrern auch Informationen und Hilfen gegeben werden, die geeignet sind, 

zum besseren Verständnis der Hausaufgaben und ihrer pädagogischen Zielset-

zung beizutragen. 
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11. 

1Alle Fälle vorsätzlicher Leistungsverweigerung von Schülerinnen und Schülern sind 

aktenkundig zu machen und von der Lehrerin oder dem Lehrer der Schulleiterin oder 

dem Schulleiter mitzuteilen. 2In diesen Fällen sind die Eltern noch nicht volljähriger 

Schülerinnen und Schüler durch die Schulleiterin oder den Schulleiter schriftlich zu be-

nachrichtigen mit dem Ziel, zu einer Aussprache zu kommen. 3Die Eltern nicht volljäh-

riger Schülerinnen und Schüler sind mit dieser Benachrichtigung, volljährige Schülerin-

nen und Schüler in anderer geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass bei vorsätzli-

chen Leistungsverweigerungen § 73 Abs. 4 Satz 2 des Schulgesetzes zur Anwendung 

kommt. 

12. 

1Vorstehende Regelungen sowie § 73 des Schulgesetzes sind den Eltern und den Schü-

lerinnen und Schülern zu Beginn eines jeden Schuljahres bekannt zu geben. 2Die Be-

kanntgabe hat in geeigneter Form unter Beteiligung der Elternvertretungen und der 

Schülervertretungen der Schulen zu erfolgen. 3Die Bekanntgabe erübrigt sich, wenn 

sichergestellt ist, dass die in Satz 1 Genannten bereits Kenntnis von den Regelungen 

haben. 
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